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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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324 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Mülheim-Süd und Mülheimer Hafen in  
Köln-Mülheim

Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt Köln 
hat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 die Durchführung der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 1 
Baugesetzbuch beschlossen.

Mittels eines städtebaulichen Werkstattverfahrens wurde das 
Planungskonzept „Mülheimer Süden inklusive Hafen“ entwi-
ckelt, das eine städtebauliche und freiraumplanerische Pers-
pektive für dieses große Konversionsgebiet aufzeigt. Durch die 
Mischnutzung sowie die Schaffung einer neuen Ortsmitte mit 
ansprechender Platzgestaltung soll ein belebtes und urbanes 
Quartier – so das Ergebnis aus dem Werkstattverfahren – ent-
stehen.

Im rechtskräftigen FNP ist der Änderungsbereich überwiegend 
als Industriegebiet (GI) dargestellt. Im nordöstlichen Bereich 
entlang der Deutz-Mülheimer Straße ist ein schmaler Streifen 
als Gewerbegebiet (GE) dargestellt.

Zur Realisierung bedarf es der Schaffung planungsrechtlicher 
Voraussetzungen auf der Ebene der vorbereitenden Bauleit-
planung. Die vorliegende Änderung überträgt die Ergebnisse 
der vorangegangenen Beteiligungs- und Werkstattverfahren in 
eine bauleitplanerische Darstellung. 

Zur anschließenden Schaffung des Baurechts werden aus die-
ser FNP-Änderung für die einzelnen Quartiere Bebauungsplä-
ne aufgestellt (Lindgens-Areal, Euroforum West, Deutz-Areal, 
Gießerei-Gelände), die sich in unterschiedlichen Verfahrens-
ständen befinden und durch diese FNP-Änderung in ihrem 
stadträumlichen Kontext dargestellt werden. Für das Lind-
gens-Areal ist eine singuläre Änderung des FNP (208. Ände-
rung) in Vorbereitung. Im landseitigen Änderungsbereich sind 
die Voraussetzungen für eine gemischte Nutzung aus Wohnen 
und nicht störendem Gewerbe zu schaffen. Entsprechend soll 
der Großteil des Änderungsbereichs künftig als gemischte 
Baufläche (M) nach § 1 Absatz 1 BauNVO dargestellt werden.

Für den Mülheimer Hafen wird die besondere Bedeutung für 
die Binnenschifffahrt und Bundeswasserstraße als Schutzha-
fen, Liegeplatz und Werft-Facilitäten durch eine Darstellung als 
Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung dokumentiert.

Das städtebauliche Planungskonzept wird in der Zeit vom 10. 
November bis 24. November 2016 im Bürgeramt Mülheim, 
Wiener Platz 2a, 51065 Köln, montags, mittwochs und freitags 
von 7:30 bis 12 Uhr, dienstags von 9:30 bis 18 Uhr sowie don-
nerstags von 7:30 bis 16 Uhr zur Einsichtnahme ausgehängt.

Weitere Auskünfte können beim Stadtplanungsamt unter der 
Telefonnummer 0221/221-23960 eingeholt werden.
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Schriftliche Stellungnahmen können bis einschließlich Don-
nerstag, den 24. November 2016, an den Bezirksbürgermeis-
ter des Stadtbezirkes Mülheim, Herrn Norbert Fuchs, Wiener 
Platz 2a, 51065 Köln, oder per Mail an die Adresse (norbert.
fuchs@stadt-koeln.de) gerichtet werden.

Köln, den 11. Oktober 2016	� Die Oberbürgermeisterin, 
in Vertretung

				�    gez. Franz-Josef Höing, 
Beigeordneter
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325 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans 
Arbeitstitel: „Nördlich Colonius“ in Köln-Neustadt/Nord

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 15. 
September 2016 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach §  12 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplanverfahren 
(vorhabenbezogener Bebauungsplan) für das Gebiet nördlich 
des Fernmeldeturms, östlich der Inneren Kanalstraße, südlich 
der Subbelrather Straße und westlich des inneren Grüngürtels 
(Gemarkung Ehrenfeld, Flur 70, Flurstücke 1473, 1474, 1494 
und 1495) in Köln-Neustadt/Nord – Arbeitstitel: Nördlich Colo-
nius in Köln-Neustadt/Nord – einzuleiten mit dem Ziel, Wohn-
bebauung festzusetzen mit der Maßgabe 30 % sozial geför-

derten Wohnungsbau vorzusehen. Grundlage für die weitere 
usarbeitung der Planung wird das Ergebnis des von der Vor-
abenträgerin (Parkview Cologne GmbH) durchzuführenden 
tädtebaulichen Qualifizierungsverfahrens. 

öln, den 20. Oktober 2016 Die Oberbürgermeisterin
   gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

er vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
es wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

öln, den 20. Oktober 2016 Die Oberbürgermeisterin
   gez. Reker
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326 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Aufstellung eines Bebauungsplans  
Arbeitstitel: Möhring-Quartier in Köln-Mülheim

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 15. 
September 2016 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach §  2 Ab-
satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplanverfahren  
– Arbeitstitel: Möhring-Quartier in Köln-Mülheim – einzulei-
ten für das vormals industriell genutzte Gebiet zwischen der 
Deutz-Mülheimer Straße im Osten, dem Auenweg im Norden 
und Westen und dem Grünzug Charlier im Süden (Flurstücke 
238, 239 242, 243, 371 und 413, Gemarkung Deutz, Flur 32), 
mit dem Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
ein neues Stadtquartier mit gemischter Nutzung aus Wohnen, 
Büro, Dienstleistungen und Gewerbe zu schaffen.

Köln, den 20. Oktober 2016	 Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 20. Oktober 2016	 Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

327 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten der Änderung eines Bebauungsplans 
gemäß § 10 Baugesetzbuch in Anwendung des  
beschleunigten Verfahrens nach § 13 a Baugesetz-
buch  
Arbeitstitel: Gaedestraße in Köln-Marienburg,  
1. Änderung – Schulstandort

Der Rat hat in seiner Sitzung am 22. September 2016 den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

1. Änderung des Bebauungsplans Nummer 67409/04 mit 
gestalterischen Festsetzungen gemäß § 10 Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch für das Gebiet südlich 
der Gaedestraße – östlicher Teil des MI 2 – in Köln-Marienburg
Arbeitstitel: Gaedestraße in Köln-Marienburg, 1. Änderung – 
Schulstandort

Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nummer 67409/04 ein-
schließlich der Begründung liegt mit dem Wirksamwerden die-
ser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-

ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung, 

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
1. Änderung des Bebauungsplans Nummer 67409/04 rechts-
verbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
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Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 20. Oktober 2016	 Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

328 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Teilaufhebung von einem Bebauungsplan gemäß  
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Bergerstraße in Köln-Porz

Der Rat hat in seiner Sitzung am 22. September 2016 den Sat-
zungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – über folgenden Bebauungsplan gefasst: 

Teilaufhebung des Bebauungsplans Nummer 74397/02 (66 II) 
für das Gebiet zwischen der Bergerstraße, in Verlängerung 
der Bergerstraße westwärts hinter den Grundstücken der 
Rathausstraße 1 bis 19 entlang bis an den Rhein, circa 230 m 
rheinabwärts, rechtwinklig auf die Hauptstraße, der Hauptstra-
ße, der Steinstraße und den Deutzer Weg in Köln-Porz, wobei 
sich der Geltungsbereich der Teilaufhebung auf die Fläche öst-
lich der KVB-Trasse zwischen Deutzer Weg und Bergerstraße 
beschränkt.
Arbeitstitel: Bergerstraße in Köln-Porz

Der aufgehobene Plan Nummer 74397/02 (66 II) einschließlich 
der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10 Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden 
dieser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegen-
schaften, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankam-
mer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 
Köln,

Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung, 

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
Teilaufhebung des Bebauungsplans Nummer 74397/02 (66 II) 
rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem  
die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
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b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 20. Oktober 2016	 Die Oberbürgermeisterin
				    gez. Reker

329 Kliniken der Stadt Köln gGmbH 
Offentes Verfahren – VgV 
Sachversicherung

Öffentlicher Auftraggeber: Kliniken der Stadt Köln gGmbH, 
Neufelder Str. 34, 51067 Köln, www.kliniken-koeln.de
Verfahrens-/Vertragsart: Offenes Verfahren – VgV

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen, Umwelt-
standards und Energieeffizienz sowie sozialen Mindeststan-
dards abgeben. Die Verpflichtungserklärungen sind Bestand-
teil der Vergabeunterlagen. 

Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Sachversicherung
Ort der Ausführung: Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Neufel-
der Str. 34, 51067 Köln
Kurze Beschreibung des Auftrags:
Die Kliniken der Stadt Klön gGmbH vergibt einen Auftrag über 
Versicherungsdienstleistungen.

Die KdSK und der Versicherungsmakler Ecclesia mildenber-
ger Hospital GmbH, Klingenbergstr.4, 32758 Detmold, arbei-
ten auf der Grundlage eines bestehenden Maklervertrages 
zusammen. Der Versicherungsmakler hat an der Vorbereitung 
der Unterlagen mitgewirkt, am Vergabeverfahren selbst wirkt 
er aber nicht mit. Die Verwaltung der zu vergebenden Verträge 
einschließlich der Schadenbegleitung im Auftrag des Kunden 
durch diesen Versicherungsmakler ist ausdrücklicher Wunsch 
des Auftraggebers. Zwingende Voraussetzung für die Abgabe 

eines Angebotes ist daher, den bestehenden Maklerauftrag 
vorbehaltlos zu akzeptieren. Abweichende Angebote sind von 
der Vergabe auszuschließen.
Es entsteht keine Verpflichtung zur Zahlung einer Courtage.

Aufteilung in Lose: nein
Beginn und Ende der Maßnahme: 01.01.2017 – 31.12.2018

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen 
beziehungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschrif-
ten: §17 VOL/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
vergeben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevoll-
mächtigter Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.
Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage der Wirt-
schaftsteilnehmer: siehe Vordruck „Auflistung der geforder-
ten Nachweise und Erklärungen“
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziel-
len Leistungsfähigkeit: siehe Vordruck „Auflistung der gefor-
derten Nachweise und Erklärungen“
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähig-
keit: siehe Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise 
und Erklärungen“
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: siehe 
Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise und Erklä-
rungen“
Juristische Personen müssen die Namen und die berufli-
che Qualifikation der Personen angeben, die für die Aus-
führung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich 
sein soll: ja
Zuschlagskriterien: 100 % Preis

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können unter der nachfolgenden Ad-
resse gedownloadet werden:
http://www.kliniken-koeln.de/Ausschreibungen___Auftraege.
htm?ActiveID=1657 
Sollte der oben stehende Link nicht funktionieren, senden wir 
Ihn diesen gerne per E-Mail zu, bitte senden Sie uns dazu eine 
E-Mail mit den Betreff „Ausschreibung Sachversicherung, Link 
zum Download“ an folgende Adresse: ausschreibung@klini-
ken-koeln.de

Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Un-
terlagen: 21.11.2016
Frist für die Einreichung der Angebote/: 01.12.2016, 14:00
Bindefrist: 31.01.2017
Nebenangebote: Nebenangebote zugelassen: nein
Bewerbung/Angebote bitte richten an: Kliniken der Stadt 
Köln gGmbH, Innenrevision / S 4, Neufelder Straße 34, 51067 
Köln
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte ausschließlich 
schriftlich, bis spätestens zum 21.11.2016, an die E-Mail-Ad-
resse ausschreibung@kliniken-koeln.de 

Nachprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Spruchkör-
per Köln, Zeughausstr. 2–10, 50667 Köln

http://www.kliniken-koeln.de/Ausschreibungen___Auftraege.htm?ActiveID=1657
http://www.kliniken-koeln.de/Ausschreibungen___Auftraege.htm?ActiveID=1657
mailto:ausschreibung@kliniken-koeln.de
mailto:ausschreibung@kliniken-koeln.de
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
07.11.2016 
(Montag)

Unterausschuss Kulturbauten
Rathaus Spanischer Bau,  
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119)
13:00 Uhr

Bauausschuss
und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft
Historisches Rathaus,  
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18)
15.00 Uhr

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und  
Rechtsfragen/Vergabe/Internationales
Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

08.11.2016 
(Dienstag)

Verkehrsausschuss,  
Stadtentwicklungsausschuss
Rathaus Spanischer Bau, Ratssaal
15.00 Uhr

•	 Ausschuss Kunst und Kultur
•	 Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln
•	 Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester
•	 Betriebsausschuss Wallraf-Richartz- 

Museum & Fondation Corboud

Historisches Rathaus,  
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.30 Uhr

Verkehrsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
16.00 Uhr

10.11.2016 
(Donnerstag)

Stadtentwicklungsausschuss
Rathaus Spanischer Bau, Ratssaal
15.00 Uhr

07.11.2016
(Montag)

Bezirksvertretung Rodenkirchen
Bezirksrathaus Rodenkirchen
Raum 119, Hauptstr. 85, 50996 Köln
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Ehrenfeld
Bezirksrathaus Ehrenfeld
Sitzungsraum 116, Venloer Straße 419–421 
50825 Köln
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Mülheim
Bezirksrathaus Mülheim, VHS-Saal,  
Erdgeschoss, Wiener Platz 2a, 51065 Köln
17.00 Uhr

08.11.2016
(Dienstag)

Bezirksvertretung Porz
Bezirksrathaus Porz, Rathaussaal, 
Friedrich-Ebert-Ufer 64–70 , 51143 Köln
17.00 Uhr

10.11.2016
(Donnerstag)

Bezirksvertretung Innenstadt
Rathaus Spanischer Bau,  
Theodor-Heuss-Saal, Raum 119, 50667 Köln
16.00 Uhr 

Bezirksvertretung Nippes
Bezirksrathaus Nippes 
Sitzungssaal EG, Nebeneingang 2,
Neusser Str. 450, 50733 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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